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1. Vorbemerkungen 

1 Die Berücksichtigung vorhersehbarer, aber noch nicht bei einzelnen Kreditnehmern konkreti-

sierter Adressenausfallrisiken2 im Kreditgeschäft von Kreditinstituten („Pauschalwertberichti-

gung“) im handelsrechtlichen Jahres- oder Konzernabschluss ist in der IDW Stellungnahme 

zur Rechnungslegung: Risikovorsorge für vorhersehbare, noch nicht individuell konkretisierte 

Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft von Kreditinstituten (IDW RS BFA 7)3 geregelt. Für 

Finanzdienstleistungsinstitute i.S. des § 1 Abs. 1a KWG, Institute i.S. des § 1 Abs. 3 ZAG 

sowie Wertpapierinstitute i.S. des § 2 Abs. 1 WpIG gilt diese IDW Stellungnahme zur Rech-

nungslegung entsprechend, soweit dem Risiko von Kreditausfällen eine vergleichbare Bedeu-

tung zukommt. Gegenstand dieses IDW Rechnungslegungshinweises sind Einzelfragen bei 

der Ermittlung von Pauschalwertberichtigungen nach IDW RS BFA 7. 

 

2. Abzinsung 

2 IDW RS BFA 7 stellt in Abschn. 3. die Grundsätze zur Ermittlung der Pauschalwertberichti-

gungen dar. Entsprechend den Ausführungen in IDW RS BFA 7, Tz. 15, haben Institute auch 

nachvollziehbare Annahmen zum Zeitwert des Geldes zu treffen. 

 
1  Vorbereitet vom Arbeitskreis „Handelsrechtliche Rechnungslegung bei Instituten“. Verabschiedet vom Banken-

fachausschuss (BFA) am 31.07.2023. Billigende Kenntnisnahme durch den Fachausschuss Unternehmens-
berichterstattung (FAB) am 14.08.2023. 

2  Adressenausfallrisiko bezeichnet für Zwecke der IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Risikovorsorge für 
vorhersehbare, noch nicht individuell konkretisierte Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft von Kreditinstitu-
ten („Pauschalwertberichtigungen“) IDW RS BFA 7 (Stand: 13.12.2019) das Risiko der nicht vertragsgemäßen 
Bedienung von Kapital- und Zinszahlungen in der ursprünglich vereinbarten Höhe und/oder zu den ursprünglich 
vereinbarten Zahlungszeitpunkten (vgl. IDW RS BFA 1, Tz. 3). Der Vermögensverlust bestimmt sich dabei aus 
einer nicht vertragsgemäßen Erfüllung von Kapital- oder Zinsverpflichtungen in der ursprünglich vereinbarten 
Höhe und/oder zu den ursprünglich vereinbarten Zahlungszeitpunkten unter Berücksichtigung von Erlösen aus 
der Verwertung von erhaltenen Kreditsicherheiten (erwartete Verluste) (vgl. IDW RS BFA 7, Tz. 4). 

3  IDW RS BFA 7, Tz. 2. 


